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Widerspruch Startgutschrift
Sehr geehrte Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter  

  ,

in den letzten Wochen haben Sie Ihre so genannten „Startgutschriften“ (erworbene Rentenanwartschaften nach den Vorgaben des § 33 ATV) von der VBL erhalten.

Viele Mitarbeiter sind mit dieser Startgutschrift nicht zufrieden und wollen dagegen vorgehen. Die Unzufriedenheit wird zum einen damit begründet, dass die 
· Umrechnungsmodi nicht rechtens sind und zum anderen damit, dass

· nicht sämtliche versicherungsrechtlich relevanten Zeiten berücksichtigt sind.

Da jeder Versicherungsverlauf andersartig ist, lassen sich nur schwer gemeinsame Nenner finden, die eine Sammelklage rechtfertigen. Dies wäre auch nicht Aufgabe der Geschäftstelle für Mitarbeitervertreter KODA/MAV.
Eine Vielzahl von rechtlichen Argumenten wird aber jetzt schon gegen den Umrechnungsmodus vorgetragen.

Falls nicht sämtliche versicherungsrechtlich relevanten Zeiten berücksichtigt sein sollten, müssen Sie in jedem Fall gegen die Startgutschrift vorgehen.

Als Rechtsmittel gegen die Startgutschrift stehen ihnen innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten seit erhalt der VBL Startgutschrift (das Ausstellungsdatum Ihrer Startgutschrift ist für den Beginn der oben genannten Sechsmonatsfristen ohne Belang. Entscheidend ist, wann Ihnen Ihr Dienstgeber die Startgutschrift ausgehändigt hat.) folgende Wege zur Verfügung:

1. Klage vor einem ordentlichen Gericht

2. Klage vor einem Schiedsgericht

3. Beanstandung bei der VBL

Eine Klage vor einem ordentlichen Gericht gegen die Startgutschrift ist infolge des Streitwerts mit hohen Kosten verbunden. Eine Rechtschutzversicherung sollte im Optimalfall die Prozessrisiken auffangen. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Rechtsstreit bis in die Höheren Rechtszüge fortsetzt, so dass ein Rechtsanwalt auch die entsprechende Gerichtszulassung benötigt. Bei der Auswahl eines Rechtsanwaltes würde ich – für den Fall, dass Sie klagen wollen - auf einen in VBL Streitigkeiten erfahrenen Rechtsvertreter setzen.
Eine Klage vor einem Schiedsgericht ist nicht mit Kosten verbunden und bietet sich daher insbesondere für VBL-Versicherte ohne Rechtsschutzversicherung an. Jedoch birgt dieses Verfahren die Gefahr eines subjektiven Richters in sich. Außerdem sind die Entscheidungen des Ober-Schiedsgerichtes unanfechtbar. Um diese Entscheidungen aufzuheben, muss man eine Aufhebungsklage, mit ungewissem Ausgang, führen.
Aus unserer Sicht halten wir es momentan für am sinnvollsten, wenn beabsichtigt sein sollte, gegen die Startgutschrift vorzugehen, eine schriftliche Beanstandung gem. § 78 III VBLS an die VBL zu richten. Inhaltlich sind an die Beanstandung nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen. Wichtig ist, dass sie diese im Wege eines Einschreibens mit Rückschein auch entsprechend dokumentieren. Uns wurde von der Rechtsabteilung der VBL schriftlich bestätigt, dass gegen die Entscheidung der VBL über die Beanstandung innerhalb der Klagefrist von sechs Monaten Klage eingereicht werden kann. Wenn Sie also 5 Monate nach Erhalt der Startgutschrift diese Beanstandung an die VBL richten, haben sie mindestens weitere sechs Monate Zeit gewonnen um, möglicherweise zu klagen (falls die VBL nicht ihrer Beanstandung entsprechen sollte).
Wir haben Ihnen daher eine Musterbeanstandung beigelegt, die zwar nicht fundiert juristisch begründet ist (ist aufgrund der Verschiedenartigkeit der Versicherungsverläufe schwer möglich), jedoch können Sie Ihre Rechte mit einer Beanstandung für den Fall einer höchstrichterlichen Grundsatzentscheidung umfassend wahren. 
In diesem Zusammenhang weisen wir Sie auf folgende gemeinsame Erklärung, die die Tarifvertragsparteien am 12. März 2003 anlässlich der Einigung über den Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) abgegeben haben, hin: 

· Die Tarifvertragsparteien gehen weiterhin davon aus, dass die im Altersvorsorgeplan 2001 bzw. ATV/ATV-K gefundenen Regelungen zur Ermittlung der Startgutschriften inklusive der Übergangsregelungen zur Anwendung des § 44 a VBL-Satzung a.F. (ausschließlich im § 33 Abs. 2, 3 und 3 a ATV) rechtmäßig sind. 
Bei Berechnung der Startgutschriften erfolgt eine ausschließlich stichtagsbezogene Berücksichtigung des Familienstandes zum 31. Dezember 2001, auf deren Basis die Differenzierung nach Steuerklasse III/0 bzw. I/0 erfolgt; ein späterer Wechsel der berücksichtigten Steuerklasse ist ausgeschlossen. 
· Für den Fall, dass die Regelungen zur Ermittlung der Startgutschriften einer Überprüfung durch eine höchstrichterliche Grundsatzentscheidung nicht Stand halten sollten, haben sich die Tarifvertragsparteien verständigt, Lösungen anzustreben, die mit der Neuordnung der Zusatzversorgung vereinbar sind und für alle betroffenen Versicherten Anwendung finden können. 

· Im Hinblick auf eine solche Lösung verzichten die Zusatzversorgungseinrichtungen darauf, wegen der Beanstandungen, die Sie gegen Ihre Startgutschrift erhoben haben, die Einrede der Verjährung zu erheben oder sich auf tarifliche oder satzungsmäßige Ausschlussfristen zu berufen. Sie brauchen also wegen Ihrer Beanstandungen zur Startgutschrift keine weiteren Rechtsmittel (insbesondere keine Klage) zu ergreifen. Sobald die Rechtslage abschließend geklärt ist und sich die Tarifvertragsparteien auf eine Lösung verständigt haben, werden die Zusatzversorgungseinrichtungen unaufgefordert auf die Angelegenheit zurückkommen. 
Die VBL wird entsprechend dieser Erklärung verfahren.

Falls in Ihrem Fall spezielle Gründe (insbesondere versicherungsrechtlich relevante Zeiten!) eine Beanstandung rechtfertigen, sollten sie diese Gründe unbedingt zusätzlich zu dem beigefügten Muster  eine Beanstandung gegenüber der VBL erklären. 

Bitte leiten Sie diese Informationen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 
· am 1.1.2002 unter 55 Jahre alt (Stichwort „Besitzstandssicherung der über 55 jährigen) waren und

· die in der VBL versichert sind 
weiter.
Mit freundlichen Grüßen

Georg Grädler
Dienstnehmerseite Bistums-KODA

   


An alle Mitarbeitervertretungen von Einrichtungen mit VBL Mitarbeitern
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